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RS OGH 1980/4/10 7Ob9/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.04.1980

Norm

AKHB Art8 Abs1 Z1

VersVG §6 Abs3 A

Rechtssatz

Die Vorsätzlichkeit einer Obliegenheitsverletzung nach Art 8 Abs 1 Z 1 AKHB folgt ausnahmsweise dann nicht schon

aus der Verwirklichung des äußeren Tatbestandes, wenn der Geschädigte zu erkennen gibt, daß aus einer

o;ensichtlich minimalen Verletzung Versicherungsansprüche nicht zu erwarten sind. (erg zu 7 Ob 215/70, 7 Ob

133/74).
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